
3. Februar 2016

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich  Öffentlichkeit, ( 917-297, marion.luebbehuesen@meckenheim.de

SPRECH-
STUNDEN

jeden 1. Montag 
im Monat ab 

19.30 Uhr außer 
in den Schulferien, Kamin-

zimmer des Restaurants 
„Krümmels“ an der Ten-
nishalle Anmeldung nicht 

erforderlich 

FDP

nach Verein-
barung
Kontakt:  

Hans-Erich Jonen ( 701443

UWG

nach Verein-
barung,  

Anmeldung 
bei Anita Orti von Havranek, 

( 16022

Grüne

nach Vereinba-
rung, Anmeldung 

bei Dr. Brigitte  
Kuchta, ( 13567 oder 

bkuchta@online.de

SPD

nach Vereinba-
rung, Anmeldung 

bei Reinhard 
Schiller, ( 94400

BfM

Terminverein-
barung jederzeit 
beim Fraktions-

vorsitzenden Joachim  
Kühlwetter möglich,  
  ( 0179 - 6851778

CDU

Fraktionen 
Alle Fraktionen bieten re gel-
mäßige Sprechstunden an:

 Bürgermeister
Bürgersprechstunde  
des Bürgermeisters
Bahnhofstraße 22, 

Raum 0.18
Anmeldung unter T. 917 116

jeden zweiten 
Montag im Monat

Nächste Sprechstunde:
14. März, 16.30-18 Uhr

Aussiedler
Beratung der CDU  

jeden letzten Donnerstag  
im Monat  

von 19.00 - 20.00 Uhr,
Anmeldung: ( 2830 oder  
( 0179 - 5918866

Schadstoff-Mobil
Montag, 29. Februar

10-13 Uhr Mühlenstraße/Adolf-
Kolping-Straße (Parkplatz) 

14.30-18 Uhr Siebengebirgs-
ring (Parkplatz am  

Sportzentrum)
( 02241 - 306 306

Elektroklein geräte 
(RSAG)

Freitag, 25. April
10-13 Uhr Siebengebirgsring 
(Parkplatz am Sportzentrum

15-18 Uhr Mühlenstraße/
Adolf-Kolping-Straße (Park-

platz)

Auskünfte unter 
( (02241) 306306 

Ansprechpartnerin 
für unsere Familien
Hanna Esser, Familienlotsin

( 917289
E-Mail: hanna.esser@

meckenheim.de

Stadtverwaltung Meckenheim

Füchtlings- 
koordinator der 

Stadt Meckenheim
Joachim Neienhuis-Wibel

( 917192
E-Mail: joachim.neienhuis-

wibel@meckenheim.de

Stadt Meckenheim Bürgerinformation

Öffentliche Bücherei

Adolf-Kolping-Straße 4, ( 6141

Öffnungszeiten:
Montag: 14.00 – 17.30 Uhr
Dienstag: 08.30 – 12.00 Uhr
 14.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 14.00 – 18.30 Uhr
Freitag: 14.00 – 17.30 Uhr
Samstag: 09.30 – 13.00 Uhr

Postanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim
Hausanschriften: 
- Rathaus: Bahnhofstraße 22
- Reginahof (Bürgerservicezentrum): Bahnhofstraße 25
- Baubetriebshof: Buschstraße 12
- Jugendhilfe: Im Ruhrfeld 16
Vorwahl:  (02225)
Telefon ( 917-0
Telefax:  917-100
Stadtwerke: 917-175, Bahnhofstraße 25
Internet:  www.meckenheim.de
E-Mail:   stadt.meckenheim@meckenheim.de
Notrufnummer des städtischen 
Ordnungsaußendienstes: ( (02225) 917-110
E-Mail: ordnungsamt@meckenheim.de 
Öffnungszeiten:
Stadtverwaltung Meckenheim - allgemein
Montag:       07.30 – 12.30 Uhr
       14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag bis Freitag:     07.30 – 12.30 Uhr

Bürgerbüro:
Montag bis Freitag:      07.30 – 12.30 Uhr
Montag:       14.00 – 18.00 Uhr

Dienstag und Donnerstag     14.00 – 15.30 Uhr 

Fachbereich Soziales:
Nur nach vorheriger Terminabsprache. 
Offene Sprechstunde montags, dienstags, donnerstags 
zwischen 11.00 Uhr - 12.00 Uhr

Tagespflege für Kinder
Suchen Sie eine Tagesmutter oder wollen Sie selbst  
Tagesmutter werden? Cornelia Menzel von der Jugend hilfe 
der Stadt Meckenheim berät, hilft und begleitet bei  
einer Vermittlung. Unter ( 917 - 294 ist Cornelia Menzel 
Montag und Dienstag: 8.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch und Donnerstag: 8.30 - 12.30 Uhr zu erreichen.

Hallenfreizeitbad Meckenheim
Siebengebirgsring 6, (  917-475

Aktuell: 
Weiberfastnacht, 4. Februar, von 06.30 Uhr – 09.30 Uhr
geöffnet. Rosenmontag, 8. Februar, geschlossen

Generelle Öffnungszeiten
Montag: geschlossen
Dienstag: 06.30 Uhr – 08.00 Uhr
 14.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Mittwoch: 06.30 Uhr – 08.00 Uhr
 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Donnerstag: 06.30 Uhr – 09.30 Uhr
 14.00 Uhr – 21.00 Uhr
Freitag: 06.30 Uhr – 08.00 Uhr 
 14.00 Uhr – 21.00 Uhr
Samstag: 10.00 Uhr – 16.00 Uhr
Sonntag:  10.00 Uhr – 16.00 Uhr

Sauna
Öffnungszeiten

Montag: geschlossen
Dienstag: 10.00 Uhr – 15.00 Uhr Gemischte Sauna
 15.00 Uhr – 21.00 Uhr Damensauna
Mittwoch: 10.00 Uhr – 21.00 Uhr Damensauna
Donnerstag: 10.00 Uhr – 21.00 Uhr Herrensauna
Freitag: 10.00 Uhr – 21.00 Uhr Gemischte Sauna
Samstag: 10.00 Uhr – 16.00 Uhr Gemischte Sauna
Sonntag: 10.00 Uhr – 16.00 Uhr Gemischte Sauna

Mosaik-Kulturhaus Meckenheim
Siebengebirgsring 2, ( 708 97 53

Kindertreff (6-13 Jahre)
Generelle Öffnungszeiten:
Dienstag und Freitag 15.00 Uhr – 18.00 Uhr Offener Treff
Mittwoch 15.30 Uhr – 17.00 Uhr Spiel- und Bastelangebot

Jugendtreff (ab 14 Jahre)

Generelle Öffnungszeiten
Montag und Donnerstag 16.00 Uhr – 20.00 Uhr
Freitag: 18.00 Uhr – 21.00 Uhr

Kinder City
Im Ruhrfeld 16, ( 887 780 

Generelle Öffnungszeiten
Montag und Mittwoch 15.00 Uhr – 18.00 Uhr Offener Treff
Donnerstag 16.00 Uhr - 17.30 Uhr Spiel- und Bastelangebot

Einziehung eines Wirtschaftsweges 
Gemarkung Meckenheim, Flur 14, Flurstück 19

Der Rat der Stadt Meckenheim hat in sei-
ner Sitzung vom 27. Januar 2016 beschlos-
sen, die Verwaltung mit der Einleitung des 
Wegeeinziehungsverfahrens nach dem Stra-
ßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) für einen landwirt-
schaftlichen Wirtschaftsweg Gemarkung 
Meckenheim, Flur 14, Flurstück 19 zu beauf-
tragen.
Die Absicht der Einziehung des vorbezeich-
neten landwirtschaftlichen Wirtschaftsweges 
wird hiermit gemäß § 7 StrWG NW öffentlich 
bekannt gemacht.
Die genaue Lage des landwirtschaftlichen 
Wirtschaftsweges ergibt sich aus dem beige-
fügten Planausschnitt.
Die Planunterlagen können auch während der 
Öffnungszeiten des Rathauses bei der Stadt 
Meckenheim, Bahnhofstraße 22, 53340 Me-
ckenheim, Zimmer UG 6, eingesehen werden.
Ich weise darauf hin, dass innerhalb von drei 
Monaten nach dem Erscheinen dieser öffent-
lichen Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Stadt Meckenheim die Gelegenheit besteht, 
Einwendungen gegen die beabsichtigte 
Einziehung des landwirtschaftlichen Wirt-
schaftsweges Gemarkung Meckenheim, Flur 
14, Flurstück 19 vorzubringen.

Etwaige Einwendungen sind an den Bürger-
meister der Stadt Meckenheim, Fachbereich 
66 –Verkehr und Grünflächen-, Bahnhofstra-
ße 22, 53340 Meckenheim zu richten oder 
zur Niederschrift zu erklären.

 Meckenheim, den 28. Januar 2016  
  
Stadt Meckenheim
Der Bürgermeister
Bert Spilles

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Hallenfreizeitbad öffnet wieder
Wartungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen

Passend zur Jahreszeit können Mecken-
heims Schwimmer sich jetzt wieder ins 
Warme flüchten: Das Hallenfreizeitbad 
am Siebengebirgsring 6 hat seine Türen 
für Besucher wieder geöffnet. Wie der 
Fachbereich Bildung, Kultur und Sport 
mitteilt, sind die jährlichen Wartungsar-
beiten erfolgreich abgeschlossen. Dabei 
wurden umfangreiche Arbeiten, wie der 
turnusmäßige komplette Wasserwech-
sel, die Wartung der Filteranlagen in den 
verschiedenen Schwimmbecken, sowie 
die Gesamtgrundreinigung und notwen-

dige Fliesenarbeiten durchgeführt. Zudem 
wurden die Duscharmaturen modernisiert 
und der Ofen in der Blockhaussauna aus-
getauscht. Weiterhin ist die Unterwasser-
beleuchtung auf LED umgerüstet worden. 
Diese Maßnahmen bescheren den Gästen 
ein angenehmes und sicheres Badeerleb-
nis. Das Meckenheimer Hallenfreizeitbad 
und auch die Sauna stehen allen Nutzern 
zu den gewohnten Öffnungszeiten zur 
Verfügung.
Die Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte 
der linken Spalte.

Die Stadt Meckenheim wünscht allen Mitbürgerinnen und  
Mitbürgern „Tolle Tage“ an Karneval!

Verbandsversammlung des Wasser- und 
Bodenverbandes Adendorf-Altendorf-Meckenheim

Zur Verbandsversammlung des Wasser- und 
Bodenverbandes Adendorf-Altendorf-Me-
ckenheim lade ich alle Verbandsmitglieder 
für Dienstag, 23.Februar, um 19 Uhr,
in das Restaurant „Zum Fässchen“, Haupt-
straße 92, 53340 Meckenheim, ein.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 
8 der Satzung des Verbandes die Verbands-
versammlung beschlussfähig ist, wenn 10 % 
der Mitglieder anwesend und alle rechtzeitig 
geladen sind. Ohne Rücksicht auf die Anzahl 
der Erschienenen ist sie beschlussfähig, 
wenn bei der Ladung mitgeteilt worden ist, 

dass ohne Rücksicht auf die Anzahl der Er-
schienenen beschlossen werden wird.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstehers und der Ge-

schäftsführung
3. Jahresabschlüsse 2015 und Haushalts-

pläne 2016
4. Genehmigung der Haushaltspläne
5. Bericht über die Kassenprüfung
6. Entlastung des Vorstandes und der Ge-

schäftsführung
7. Neuwahl des Vorstands 
 Neuwahl des Verbandsvorstehers
8. Bericht aus der Draingemeinschaft
9. Verschiedenes

Meckenheim, 20. Januar 2016

gez. Fritz Manner
stellv. Verbandsvorsteher des Wasser- und 
Bodenverbandes Adendorf-Altendorf-Me-
ckenheim, Baumschulenweg 20, 53340 Me-
ckenheim

Zwangsversteigerung
Am Montag, 22. Februar 2016, 11.30 Uhr 
soll im Amtsgericht Rheinbach, Schweigel-
straße 30, 1. Stockwerk Saal 205 öffentlich 
meistbietend versteigert werden:
Tiefgaragenstellplatz in der Tiefgarage einer 

Wohnanlage, Akazienweg1,2 Zypressenweg 
1,3,5,7,9,11,13,15 in 53359 Meckenheim 
Wert  nach § 74 a ZVG: 4.000 EUR 
Die 5/10 und die 7/10 Grenze kommen nicht 
mehr zur Anwendung. 

Das Gutachten kann nach vorheriger Rück-
sprache (02226/801-103  u. 104) eingesehen 
werden.
(  011 K 028/14  Amtsgericht Rheinbach 
www.zvg-portal.de )

Offene Kamine führen gelegentlich zu 
Beschwerden über Rauch- und Geruchs-
belästigungen. Zudem ist ein energiespa-
rendes Heizen wegen ihrer vergleichswei-
se geringen Wirkung nicht möglich. Der 
Betrieb offener Kamine ist daher nicht 
ständig, sondern nur gelegentlich zuge-
lassen. Ein offener Kamin ist also keine 
Dauerheizung.
Weiterhin darf der offene Kamin nicht zur 
Abfallbeseitigung genutzt werden. Auch 
das Mitverbrennen von Abfällen ist selbst-
verständlich unzulässig.
Zulässiges Brennmaterial besteht aus-
schließlich aus naturbelassenem, stü-
ckigem und lufttrockenem Holz. Dazu 
gehört auch naturbelassenes Holz in Form 
von Holzbriketts, vergleichbare Holzpel-
lets oder andere Presslinge aus naturbela-
ssenem Holz mit gleichwertiger Qualität.
Ein hoher Feuchtgehalt in Holzbrenn-
stoffe wirkt sich ungünstig auf den Ver-
brennungsvorgang aus. Mit steigender 
Feuchte vermindert sich die Verbren-
nungseffizienz; es entstehen unvollstän-
dig verbrannte Zwischenprodukte.
Deshalb soll Holz in handbeschickte 
Feuerungsanlagen nur in lufttrockenem 
Zustand verbrannt werden. Dem lufttro-
ckenen Zustand entspricht ein Feuchtge-
halt von etwa 30 v. H. des Darrgewichtes. 
Zur Erreichung des genannten Feucht-
gehaltes kann je nach Holzart und Lage-
rungsbedingungen bei Lufttrocknung 
eine Lagerzeit bis zu zweieinhalb Jahren 
erforderlich sein.

Betreiben von
offenen Kaminen

Informationen auch im Internet: www.meckenheim.de


